
Impulsprogramm zur Prävention von Gewalt im Alter mit Fokus auf Betreuung 

Text 

Der Bundesrat wird aufgefordert ein Impulsprogramm zur Prävention von Gewalt im Alter zu 
realisieren - basierend auf dem Postulatsbericht 15.3945 „Gewalt im Alter“ und unter 
Berücksichtigung der Resultate des Förderprogramm «Entlastungsangebote für betreuende 
Angehörige» (BAG, 2020) sowie des Berichts «Altershilfen in den Kantonen» (BSV, 2019) und 
weiterer Forschungsresultate. 

Das Programm soll auf die Sensibilisierung und Enttabuisierung von Gewalt im Alter, die Stärkung 
bisheriger Präventions-, Bildungs- und Vernetzungsangebote und den Ausbau von qualitativ guten, 
einfach zugänglichen Angeboten zur Betreuung älterer Menschen und zur Entlastung der 
betreuenden Angehörigen abzielen. Dabei kann es sich auf die in den letzten Jahren konkretisierte, 
breite Definition von Betreuung im Alter stützen (vgl. zBsp Knöpfel et al, 2020) 

Begründung 

Gewalt im Alter führt zu viel Leid und ist eine grosse Belastung für alle betroffen Stellen – gleichzeitig 
bleibt es ein gesellschaftliches Tabu. Wie stark fragile ältere Menschen auf die Unterstützung von 
Dritten angewiesen sind, hat die Corona-Pandemie in aller Deutlichkeit vor Augen geführt. 

Der Postulatsbericht 15.3945 zeigt eindrücklich auf, wie weitreichend das Problem von Gewalt im 
Alter ist. Der Bericht schätzt, dass zwischen 300 000 - 500 000 Menschen ab 60 Jahren pro Jahr Opfer 
von Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung sind. Dabei sind Misshandlungen oft auch auf die 
Überforderung und Überlastung von Angehörigen, Fachpersonen und des Pflege- und 
Betreuungspersonal zurückzuführen. 
Er regt insbesondere folgende Verbesserungen an: 1) Wissensvermittlung, Problembewusstsein 
fördern 2) Koordination der Akteure/bestehende Angebote stärken 3) Angebot ausbauen/Qualität 
steigern 4) nationaler Aktionsplan. 

Diese Empfehlungen decken sich mit denjenigen des Förderprogramms «Entlastungsangebote für 
betreuende Angehörige". Im Synthesebericht wird ein Aufbau regionaler Anlaufstellen, eine 
Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen & Angehörigen sowie eine bessere Zugänglichkeit von 
Betreuung gefordert.  

Ebenfalls eine Basis für das Impulsprogramm liefert die Studie «Altershilfen in den Kantonen» (BSV, 
2020). Es wird dem Bund empfohlen gemeinsam mit den Kantonen Wissen zur Versorgungslage und 
zur bedarfsorientierten Angebotssteuerung aufzubauen – um so sicherzustellen, dass ältere 
Menschen eine qualitativ gute, bedarfsgerechte Unterstützung erhalten. 

Die zentrale Bedeutung guter Betreuung betonen auch weitere Studien: Meier et al. 
(ProSenectute/ZHAW, 2020) zeigen, Betreuungsangebote entsprechen nicht nur einem Bedarf, 
sondern setzen direkt bei den im Postulatsbericht genannten Risikofaktoren an (Isolation, 
Gesundheitszustand, Überlastung Umfeld, sozioökonomische Integration). Zugängliche, 
erschwingliche Betreuungsangebote können diese Risikofaktoren substanziell mildern bzw. präventiv 
wirken. Schliesslich kann eine gute Betreuung durch den Aufbau einer Vertrauensbeziehung die 
Früherkennung von Misshandlungsfällen verbessern und zur Enttabuisierung beitragen. Im von der 
FHNW publizierten Wegweiser für gute Betreuung im Alter sind die Eckwerte einer qualitativ guten 
Betreuung festgehalten und insbesondere die psychosozialen Handlungsfelder ausgeführt (Knöpfel et 
al, 2020). 


